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Zur konjunkturpolitischen Problematik 
des Gemeindesteuersystems
Marianne Blöcker, Hans-Georg Petersen, Kiel

Die Bundesregierung forderte kürzlich eine aktive Mitwirkung der Gemeinden an der Konjunkturpolitik. 
Sind die Kommunen bei dem gegenwärtigen Gemeindesteuersystem in der Lage, dieser Forderung 
nachzukommen?

KOMMUNEN

Die Entwicklung der kommunalen Ausgaben in 
den letzten Jahren bestätigt die These einer 

prozyklischen Verhaltensweise der Gemeinden. 
Die Gesamtausgaben sind im Rezessionsjahr 1975 
gegenüber 1974 nominal nur noch um 7 ,2%  ge
stiegen, die aus konjunkturpolitischer Sicht be
sonders relevanten Sachinvestitionsausgaben so
gar nominal um 0 ,7%  gesunken q). Ohne die Kon
junkturprogramme des Bundes wäre der Rück
gang der Sachinvestitionsausgaben noch krasser 
ausgefallen. Die Gemeinden reagierten also — im 
Gegensatz zu den zentralen Haushalten — auf der 
Ausgabenseite ausgesprochen restriktiv.

Auch im jüngsten Konjunkturverlauf scheint ihr 
Ausgabenverhalten in erster Linie an der Entwick
lung ihrer kassenmäßigen Steuereinnahmen aus
gerichtet gewesen zu sein. Es erwies sich w ieder
um, daß die Gemeinden nicht bereit bzw. nicht in 
der Lage sind, Steuerausfälle durch eine ver
stärkte Kreditaufnahme zu kompensieren, um eine 
Verstetigung ihrer Ausgabentätigkeit zu erreichen. 
Seit langem w ird daher ein möglichst konjunktur- 
unempfindliches Gemeindesteuersystem gefor
dert. Das Steueraufkommen sollte die Konjunktur
schwankungen nicht überproportional w iderspie
geln, aber dennoch längerfristig dem Wachstum 
des Sozialprodukts folgen. Nur dann können bei 
unverändertem Gemeindeverhalten von den kom
munalen Haushalten ausgehende prozyklische 
Wirkungen verhindert werden, ohne gleichzeitig 
wachstumspolitische Zielsetzungen zu beein
trächtigen.

Im folgenden soll die Konjunkturreagibilität des 
Gemeindesteuersystems — gemessen an der Auf
kommenselastizität — analysiert werden. Dabei
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ist insbesondere zu klären, ob und inwieweit die 
Steuerreformen von 1974 und 1975 zu einer Ver
änderung der Konjunkturempfindlichkeit geführt 
und damit zu einer Entschärfung bzw. Verschär
fung der konjunkturpolitischen Problematik bei
getragen haben.

Ein Vergleich der Zuwachsraten des gesamten 
kassenmäßigen Steueraufkommens der Gemein
den mit den Zuwachsraten des nominalen Brutto
sozialprodukts läßt nach Elim inierung der Auswir
kungen von Finanz- und Steuerreformen eine 
grobe Parallelentwicklung beider Größen erken
nen; die stärkeren Ausschläge im Verlauf der 
steuerlichen Zuwachsraten deuten auf eine kas
senmäßige Aufkom m enselastizität2) von größer 
als eins hin. Der Zusammenhang zwischen kas
senmäßigen Steuereingängen und Bruttosozial
produkt w ird determ iniert durch die Erhebungs
techniken und — in ihrem Niveau entscheidend — 
durch die Elastizität der Steuerschuld in bezug 
auf das nominale Bruttosozialprodukt (Steuer
schuldelastizität).

Die Steuerschuldelastizität des Gemeindesteuer
systems nach der Steuerverteilung resultiert aus 
den mit ihrem Anteil am Gesamtaufkommen ge
wichteten Steuerschuldelastizitäten der Einzel
steuern. Zur quantitativ bedeutsamsten Einnahme 
der Gemeinden hat sich der Gemeindeanteil an 
der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer ent
wickelt. Es folgen die Netto-Gewerbesteuer nach 
Ertrag und Kapital (Gewerbesteuer nach Ertrag 
und Kapital abzüglich Gewerbesteuerumlage), die 
Grundsteuern A und B, die Lohnsummensteuer 
sowie sonstige S teuern3). Im folgenden sind zu

1) V g l. Statistisches Bundesamt: Fachserie L, Finanzen und 
Steuern, Reihe 1, Haushaltswirtschaft von Bund, Ländern und 
G em einden, III .  V ierte ljahreszah len  zur F inanzw irtschaft, W ies
baden 1974, lfd.
2) U nter kassenm äßiger A ufkom m enselastiz ität w ird  das V er
hältnis der relativen Ä nderung des kassenm äßigen (Is t-)S teuer-  
aufkom m ens zur re lativen Ä nderung des Bruttosozialprodukts  
verstanden.
3) D ie  A n te ile  der E inzelsteuern an dem  kom m unalen Steuer
aufkom m en betrugen 1974: G em eind eante il an d er E inkom m en
steuer 4 2 ,2 % ; N e tto -G ew erbes teu er nach Ertrag und Kapital 
3 4 ,8 % ; G rundsteuern A und B 1 0 ,7 % ; Lohnsum m ensteuer 8 ,5 % ;  
sonstige Steuern 3,7 % .
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KOMMUNEN

nächst die Steuerschuldelastizitäten — verstanden 
als Produkt aus makroökonomischer Tarifelastizi
tät und Besteuerungsmengenelastizität — der ein
zelnen Gemeindesteuern4) zu analysieren.

Lohn- und Einkommensteuer

Seit der Finanzreform 1969 stehen den Gemein
den insgesamt 14%  des Aufkommens an der 
Lohn- und veranlagten Einkommensteuer zu. Die 
Elastizität des Gesamigemeindeanteils entspricht 
somit der Steuerschuldelastizität der Lohn- und 
veranlagten Einkommensteuer. Aufgrund der pro
gressiven Ausgestaltung des Einkommensteuer
tarifs und der Abzugsbetragsregelung besitzt die 
Steuerschuldelastizität einen Wert von größer als 
e ins5).
Die Beteiligung der Gemeinden an der Einkom
mensteuer hat somit nicht zu der beabsichtigten 
Verstetigung der Gemeindeeinnahmen geführt. 
Die hohe Steuerschuldelastizität der Einkommen
steuer trägt wesentlich zu einer starken konjunk
turellen Abhängigkeit der kommunalen Steuerein
nahmen bei. Diese Problematik wurde durch die 
Einkommensteuerreform 1975 noch verschärft; 
denn insbesondere durch die Änderung der ta rif
lichen Eckwerte kann von einer Erhöhung der 
Steuerschuldelastizität der Einkommensteuer6) 
und damit auch des Gesamtgemeindeanteils aus
gegangen werden.

Netto-Gewerbesteuer

Aufkommensmäßig an zweiter Stelle steht die 
Netto-Gewerbesteuer, die aus der Differenz zwi
schen dem Istaufkommen der Gewerbesteuer 
nach Ertrag und Kapital und der ca. 40% igen 
Gewerbesteuerumlage resultiert. Ihre Steuer
schuldelastizität ergibt sich aus den mit dem je 
weiligen Aufkommen gewichteten Elastizitätswer
ten der Gewerbekapital- und der Gewerbeertrag
steuer.

Die Elastizität der Gewerbekapitalsteuer ist schon 
von der quantitativen Bedeutung dieser Teil
steuer her von geringem G ewicht7). Die propor
tionale Steuermeßzahl von 2% o und die geringe 
Reagibilität des Gewerbekapitals auf Verände
rungen des Sozialprodukts implizieren einen Ela
stizitätswert von ungefähr eins.

Bei der Gewerbeertragsteuer ist sowohl für die 
Tarifelastizität als auch fü r die Besteuerungsmen
genelastizität mit einem Wert von größer als eins 
zu rechnen, da der Tarif für natürliche Personen 
und Personengesellschaften8) indirekt progressiv 
ausgestaltet ist und die Gewerbeerträge im Kon
junkturverlauf erfahrungsgemäß stärker schwan
ken als das Sozialprodukt.

Die Gewerbesteuerreform hat an der Struktur des 
Stufengrenzsatztarifs für natürliche Personen und

Personengesellschaften nichts geändert. Aus m it
telstandspolitischen Gründen und zur Milderung 
der kalten Progression9) sind nur die Erhöhung 
des Grundfreibetrages von 7200 DM auf 15 000 
DM und die Streckung der vier Stufenbereiche 
durch Verbreiterung von 2400 DM auf 3600 DM 
vorgenommen worden. Als Folge davon ergibt 
sich ein höherer Wert der T arife lastiz itä t10).

Die Besteuerungsmengenelastizität wurde durch 
die Steuerreform nicht beeinflußt n ), so daß die 
Wirkung der erhöhten Tarifelastizität auf die 
Steuerschuldelastizität der Gewerbeertragsteuer 
und damit auch auf die gewichtete Steuerschuld
elastizität der Gewerbesteuer nach Ertrag und 
Kapital voll durchschlägt. Also hat auch diese Re
form die Konjunkturabhängigkeit des kommuna
len Steueraufkommens noch verstärkt.

Grundsteuern

Steuerobjekt der Grundsteuern ist der Grund
besitz im Sinne des Bewertungsgesetzes, wobei 
das land- und forstwirtschaftliche Vermögen von 
der Grundsteuer A und die Betriebsgrundstücke

*) D ie sonstigen G em eindesteuern  -  u. a. der Zuschlag zur 
G runderw erbsteuer und d ie  kom m unalen Aufw andsteuern — w er
den w egen ihrer geringen aufkom m ensm äßigen Bedeutung ver
nachlässigt.
5) So lag d ie  kassenm äßige Aufkom m enselastizität der Lohn
steuer vor der Einkom m ensteuerreform  bei ca. 1,9, w ährend d ie  
der veran lagten  Einkom m ensteuer nur noch geringfügig eins 
überstieg. Vg l. J. K ö r n e r :  1974: Höchste S teuerquote seit 
Bestehen der B undesrepublik, in: IFO -Schnelld ienst, 27. Jg.,
1974, S. 5 ff.
6) Unter Zugrundelegung e iner geschätzten V erte ilun g der Lohn
steuerpflichtigen über d ie  B ruttolohngruppen ergab  sich für 1974 
ein W ert der Tarife las tiz itä t der Lohnsteuer bei Anlegung des 
Einkom m ensteuertarifs von 1965 In Höhe von 1,46; er stieg bei 
Anlegung des geltenden T arifs  auf 1,52. Unter d er A nnahm e e iner  
unveränderten Besteuerungsm engenelastizität w ird  d ie  S teuer
schulde lastizität entsprechend ansteigen. Vgl. M. B I ö o k e r , 
H .-G . P e t e r s e n :  E ine verg le ichende Analyse d er deut
schen E inkom m ensteuertarife von 1958, 1965 und 1975 unter Ein
beziehung des Progressionsgrades, in : P u b lic  F inance, V o l. XXX,
1975, S. 359.
?) 1970 betrug der A nteil d er G ew erbekap ita ls teuer am gesam ten  
G ew erbesteuersoll e tw a 14 °/o.
e) D ie übrigen G ew erbeerträge , d ie  einen A nteil von w eniger  
als 50 %  an den gesam ten G ew erbeerträgen ausmachen, unter
liegen e in er proportionalen  Besteuerung m it einem  Steuersatz  
von 5 % .
?) D ie m ittelstandspolitische Z ie lsetzung kann kurzfristig als e r
fü llt angesehen w erden, da insbesondere d ie  unteren und m itt
leren G ew erbeerträge effektiv entlastet w erden. D iese Ent
lastung ist allerd ings , d a  d ie  kalte Progression auf D auer nicht 
beseitig t w urde, von e inm aligem  C harakter und verliert vor dem  
Hintergrund in flationärer Tendenzen schnell an Bedeutung. 
Außerdem  lassen d ie  Erfahrungen m it der G em eindefinanzreform  
verm uten, daß d ie  G em einden auf M ind ereinn ahm en info lge von 
Reform en m it e iner Anhebung ihrer H ebesätze reagieren , und 
zw ar auch dann, w enn d ie  S teuerausfä lle  durch Zuw eisungen  
der übergeordneten G ebietskörperschaften (z. T .) kom pensiert 
w erden. V g l. dazu auch d ie  Auffassung von P a g e n k o p f  in: 
G utachten der Steuerreform kom m ission 1971 (Schriftenreihe des 
Bundesm inisterium s d er Finanzen, Heft 17), Bonn 1971, S. 732; 
Institut „Finanzen und S teu ern “: G em eindereform  und G em eind e
steuern, Brief 138, Bonn 1973, S. 13.
>°) U nter Zugrundelegung der Verteilung der Steuerpflichtigen m it 
Einkünften überw iegend aus G ew erbebetrieb  der E inkom m en
steuerstatis tik 1968 w urde für den a lten  T arif ein W ert von 1,34, 
für den reform ierten Tarif e in  W ert von 1,46 erm itte lt.
" )  Ein auch bei d er G ew erbesteuer geltender Verlustrücktrag  
hätte — w ie bei d er E inkom m ensteuer — zu e iner Erhöhung der  
Besteuerungsm engenelastizität beigetragen. M it Rücksicht auf 
d ie  F inanzlage der G em einden w urde a lle rd ings  d ie  G ew erbe
steuer von d er Einführung eines Verlustrücktrags ausgenom m en, 
obw ohl sie steuersystem atisch erwünscht w äre. Vgl. K. B a r t h  : 
D er Verlustrücktrag vor- d er Tür, in: W IR TS C H A FTS D IE N S T, 
56. Jg. (1976), H. 2, S. 84; Deutscher Bundestag: Drucksache 7/4705.
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und sonstigen Grundvermögen von der Grund
steuer B erfaßt werden. Das Aufkommen der 
Grundsteuern ist abhängig von der Höhe der 
festgestellten Einheitswerte, den Steuermeßzah
len und der Höhe der Hebesätze. Da die Steuer
meßzahlen für die Grundsteuern A und B kon
stant sind, ist die Tarifelastizität in beiden Fällen 
gleich eins. Durch die Grundsteuerreform 1973 
wurden zwar neue Meßzahlen eingeführt, an der 
proportionalen Ausgestaltung des Tarifs aber 
nichts geändert.

Die Besteuerungsmengeneiastizität ist vor allem 
von der Bewertung der Grundstücke abhängig. 
Bis 1973 wurden die Einheitswerte des Jahres 
1935 zugrunde gelegt; nach der Grundsteuerreform 
gelten die auf den 1.1.1964 festgestellten Ein
heitswerte, die mit Sicherheit über 1980 hinaus 
Gültigkeit haben werden. Bei einer derartig lang
fristig angelegten, zeitfernen Festlegung der Be
messungsgrundlagen ist mit einer Besteuerungs
mengenelastizität von nahe null zu rechnen. Ein 
Wert von ungefähr eins könnte nur bei einer zeit
nahen Bewertung erwartet werden. Unter dieser 
Voraussetzung würde die Forderung nach einer 
wenig konjunkturreagiblen, aber im langfristigen 
Trend wachsenden Gemeindesteuer e r fü llt12). 
Insgesamt bestimmt die Besteuerungsmengen
elastizität die Steuerschuldelastizität der Grund
steuern, die damit einen bei 0,5 liegenden Wert 
aufweisen dürfte.

Lohnsummensteuer

Bei der Besteuerung von Gewerbebetrieben kann 
neben die Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapi
tal die fakultativ erhobene Lohnsummensteuer 
treten, deren Bemessungsgrundlage die von den 
gewerblichen Unternehmen an die Arbeitnehmer 
der in der Gemeinde gelegenen Betriebsstätten 
gezahlte Lohnsumme ist. Die Steuermeßzahl be
trägt einheitlich 2%o, die Tarifelastizität ist also 
gleich eins. Da man annehmen kann, daß die

steuerpflichtige Lohnsumme mit ähnlicher Zu
wachsrate wächst wie die Besteuerungsmenge 
der Lohnsteuer13), w ird auch die Besteuerungs
mengenelastizität der Lohnsummensteuer größer 
als eins sein, so daß sich eine Steuerschuldelasti
zität von größer als eins, aber kleiner als die der 
Lohnsteuer ergibt.

Wenn sich auch aufgrund unzureichender statisti
scher Daten keine exakten Elastizitäten der 
Steuerschuld in bezug auf das Sozialprodukt be
rechnen lassen, erscheint dennoch fü r die gewich
tete Steuerschuldelastizität des Gemeindesteuer
systems ein derzeitiger Wert von 1,3 realistisch, 
wobei die Steuerreformen zu einem Anstieg bei
getragen haben 14). Dieses Ergebnis fo lgt aus der 
aufkommensmäßigen Dominanz des gemeind
lichen Einkommensteueranteils und der Ge
werbesteuer nach Ertrag und Kapital (zusammen 
etwa dreiviertel der kommunalen Steuereinnah
men) und deren hohen Elastizitätswerten (zwi
schen 1,3 und 1,6). Die Elastizitäten der Lohn
summensteuer (1,25)1S) und der Grundsteuern 
(0,5) fallen aufgrund ihrer relativ geringen Bedeu
tung weniger ins Gewicht. Damit ist das Steuer
system der Gemeinden, verglichen mit den 
Steuersystemen von Bund und Ländern, von der 
konjunkturellen Entwicklung am abhängigsten. 
Denn die Anteile der besonders konjunkturrea
giblen Einkommen- und Gewerbesteuer nach Er
trag und Kapital am Gesamtsteueraufkommen be
tragen bei den Ländern lediglich etwas mehr als 
die Hälfte, beim Bund sogar nur ca. 40% .

12) V g l. Gutachten d er Steuerreform kom m iss ion 1971, a. a. O ., 
S. 714.
13) V g l. W . A l b e r s ,  A.  O b e r h ä u s e r :  D ie Entwicklung  
des S ozia lprodukts und d er ö ffen tlich en  Einnahm en in d er Bun
desrepub lik  Deutschland bis 1975, in: So zia lp rodukt, öffentliche  
Haushalte und B ildungsausgaben in d er B u ndesrepublik  (G ut
achten und Studien der B ildungskom m ission, Bd. 5), hrsg. vom  
Deutschen B ildungsrat, S tuttgart 1969, S. 82.
14) D ieser W ert dürfte für d ie  kom m enden Jah re  d ie  U ntergrenze  
bild en . D ie  m akroökonom ische T arife las tiz itä t w ird  auf kürzere  
Sicht nicht s inken; d er angenom m ene W ert d er B esteuerungs
m engenelastiz ität w ird  zum indest in den e in ze ln en  Konjunktur
phasen als Fo lge von G ew inn- und Lohnlags übertroffen w erden. 
'S) V g l. W . A l b e r s ,  A.  O b e r h ä u s e r ,  a.  a.  O. ,  S.  82.

Dieser Quellenband ist die erste zusammenhängende wissenschaftliche 
Dokumentation der europäischen Expansionsziele des deutschen Indu
strie- und Bankkapitals von der Jahrhundertwende bis zum Ende des 
zweiten Weltkrieges. Er gibt Auskunft darüber, welche Kapitalgruppen 
zu welcher Zeit welche Europa-Vorstellungen entwickelten und in 
welchem Grade sie die offizielle deutsche Europapoiltlk beeinflußten. 
Auf Grund der Fülle des hierzu in ihm versammelten — zum großen Teil 
erstveröffentlichten — dokumentarischen Materials, wird er für lange 
Zeit das Standardwerk auf seinem Gebiet bleiben. Für jeden, der heute 
als Wirtschaftler, Politiker oder Wissenschaftler mit europäischen Fragen 
zu tun hat, ist die Kenntnis dieser Quellendokumente unentbehrlich. 
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Würde die Steuerschuldelastizität ohne zeitliche 
Verzögerung wirksam werden, müßten die Ent
wicklung des kassenmäßigen Steueraufkommens 
-  bereinigt um den Einfluß exogener Faktoren — 
und des nominalen Bruttosozialprodukts eindeu
tig gleichgerichtet sein. Die zu beobachtenden 
Abweichungen sind auf time-lags zurückzuführen, 
die durch die Erhebungstechniken der Einzelsteu
ern verursacht werden. Erhebliche Verzögerun
gen ergeben sich bei der veranlagten Einkom
mensteuer infolge der langwierigen Veranla
gungsprozedur. Die Höhe der Vorauszahlungen 
orientiert sich an der zuletzt durchgeführten Ver
anlagung, die im allgemeinen 1 bis 2 Jahre zu
rückliegt, fa lls keine Anpassung an die Verhält
nisse des laufenden Jahres (nach § 26 StWG) vor
genommen wird. Anträge auf Anpassung von sei
ten der Steuerpflichtigen werden aber nur einsei
tig erfolgen, nämlich im Falle von Rezessionen 
zur Herabsetzung der Vorauszahlungen. Da Basis 
des 14% igen Anteils der Gemeinden an der Ein
kommensteuer das kassenmäßige Jahresaufkom
men ist und die veranlagte Einkommensteuer 
etwa ein Drittel des gesamten Einkommensteuer
aufkommens — also auch des Gemeindeanteils — 
ausmacht, können die verzögert eingehenden Ab
schlußzahlungen aus Boomjahren die Zuwachs
raten des kassenmäßigen Steueraufkommens der 
Kommunen erheblich beinflussen. Für die Ge
werbesteuer nach Ertrag und Kapital gelten ähn
liche Überlegungen. Die Ermittlung des Gewerbe
steuerertrags erfolgt unter Zugrundelegung der 
letzten Einkommensteuerveranlagung, so daß 
auch bei ihr m it einem der veranlagten Einkom
mensteuer entsprechenden lag zu rechnen ist.

Diese zeitlichen Verschiebungen führen dazu, daß 
über 4 0%  der laufenden kommunalen Steuerein
nahmen von periodenfremden  Zahlungen beein
flußt werden. Eine stringent gleichgerichtete Ent
wicklung von Konjunktur und kassenmäßigem 
Aufkommen ist also nicht gegeben. Die konjunk
turbedingten Schwankungen in der Steuerschuld 
können durch den oben beschriebenen lag abge
schwächt oder verstärkt werden, so daß nicht in 
jeder Phase die Orientierung des Ausgabenver
haltens an dem kassenmäßigen Aufkommen pro
zyklisch wirken muß. Es ist immerhin denkbar, 
daß die Steuermehreinnahmen einer Boom
periode den Gemeinden erst in der Rezession zu
fließen, so daß zufällig ein antizyklisches Verhal
ten zustande kommen kann.

Reaktionsmöglichkeiten auf EinnahmeMnderungen

Wenn auch die hohe Steuerschuldelastizität des 
Gemeindesteuersystems aufgrund der time-lags 
nicht in der entsprechenden Konjunkturphase voll 
wirksam wird, b leibt dennoch ihre konjunktur
politische Problematik grundsätzlich erhalten. 
Mögliche Verstetigungen in der Entwicklung der

kassenmäßigen Einnahmen sind zufallsbedingt; 
so können die mit zweijähriger Verzögerung ein
gehenden Abschlußzahlungen der veranlagten 
Einkommensteuer und der Gewerbesteuer nach 
Ertrag und Kapital in den Rezessionsjahren 
1974/75 den konjunkturbedingten Steuerausfall 
zumindest teilweise kompensiert haben. Demge
genüber haben sich die hohen Abschlußzahlun
gen fü r die Jahre 1971/72 im Boomjahr 1973 zu
sätzlich zu den erhöhten laufenden Einnahmen 
niedergeschlagen und so die Gefahr eines pro
zyklischen Verhaltens der Gemeinden verstärkt.

Unter den gegebenen institutionellen Vorausset
zungen bieten sich den Kommunen zwei Möglich
keiten, auf die sich automatisch ergebenden Ein
nahmenänderungen zu reagieren:

□  auf der Ausgabenseite die Anpassung der 
steuerfinanzierten Ausgaben, d. h. in erster Linie 
der Sachinvestitionsausgaben,

□  auf der Einnahmenseite Hebesatzvariationen 
und — wenn noch nicht erfo lgt — Erhebung der 
Lohnsummensteuer.

Beide Reaktionen unterlaufen — allerdings in 
unterschiedlichem Maße -  die antizyklische 
Finanzpolitik der Zentralinstanzen und können zu 
einer Verschärfung der konjunkturellen Schwan
kungen und Beeinträchtigung des wirtschaftlichen 
Wachstums führen.

Prozyklisches Verhalten

Nach Timm haben die Gemeinden in den Nach
kriegsjahren (1952—1968) die erste Variante eines 
prozyklischen Verhaltens gew äh lt16). Auch die 
Entwicklung der Investitionsausgaben im Jahre 
1975 bestätigt — wie einleitend bereits erwähnt 
— eine prozyklische Ausgabenpolitik. Betrachtet 
man dagegen die vorangegangenen Jahre, ist 
eine derart eindeutige Parallelität zwischen der 
Aufkommensentwicklung und der Ausgabenent
wicklung nicht festzustellen. In den Jahren 
1972/73 mit besonders hohen Zuwachsraten des 
Steueraufkommens bleiben die der Gesamtaus
gaben fast um die Hälfte, die der Sachinvestitions
ausgaben sogar um zwei Drittel zurück. Dabei ist 
allerdings zu berücksichtigen, daß sich die Werte 
auf die Auszahlungen beziehen, d. h. auf die kas
senmäßigen Transaktionen. Der Zeitpunkt der 
Auftragsvergabe w ird bei den Sachinvestitionen 
erheblich vor dem Zeitpunkt der Auszahlungen 
liegen. Die Reaktion der Gemeinden auf Aufkom
mensänderungen kann im wesentlichen nur in 
einer Anpassung des Volumens der Auftragsver
gabe bestehen, von der aber auch bereits kon
junkturelle Impulse ausgehen.

,ä) Vg l. H. T i m m :  G em eind efinan zpo litik  in den W achstum s
zyklen , zugleich e in e  Analyse d er sogenannten P a ra lle lp o litik , 
in: F inanzarchiv, N .F ., Bd. 28, 1969, S. 441 ff.
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Die niedrigen Zuwachsraten der Sachinvestitionen 
müssen somit nicht einem prozyklischen Ausga
benverhalten der Gemeinden widersprechen. Die 
hohe Zuwachsrate in 1974 — bei deutlich gesun
kener Zuwachsrate des Steueraufkommens — 
deutet darauf hin, daß die Gemeinden in den vor
angegangenen Boomjahren ihre Auftragsvergabe 
erhöht haben. Aufgrund des lags zwischen Auf
tragsvergabe und Zahlungszeitpunkt kann das 
prozyklische Verhalten in Boomphasen zu einer 
Verschärfung der finanziellen Situation der Ge
meinden in der Rezession führen.

Im Gegensatz zu der von Rafuse 17) für die USA 
in den Nachkriegsjahren beobachteten Verhal
tensweise der unteren Gebietskörperschaften: de
stabilisierende Ausgabenpolitik in Aufschwungs
phasen, aber stabilisierende Ausgabenpolitik in 
Abschwungsphasen, haben die Gemeinden in der 
Bundesrepublik auch in Rezessionen eindeutig 
Paralle lpolitik betrieben. Wenn die Rezessions
phasen wie z. B. 1974/75 besonders ausgeprägt 
sind und sich über längere Zeiträume erstrecken, 
sind sogar real abnehmende Zuwachsraten der 
Sachinvestitionsausgaben zu beobachten ,s).

Asymmetrischer Instrumenteneinsatz

Im Unterschied zu dem von Timm untersuchten 
Zeitraum kann heute nicht mehr m it Bestimmtheit 
behauptet werden, daß die Gemeinden auf den 
Einsatz ihrer einnahmenpolitischen Instrumente 
verzichten; denn in den letzten Jahren sind die 
gewogenen Durchschnittshebesätze keineswegs 
„praktisch unverändert geblieben“ 19). Die Mög
lichkeit und Bereitschaft der Gemeinden, auf 
Steuermindereinnahmen infolge von Finanzreform 
und Steuerreformen mit Hebesatzerhöhungen zu 
reagieren20), läßt die Annahme realistisch er
scheinen, daß bei langanhaltender Rezession und 
damit verbundenen spürbaren Steuerausfällen 
auch zu diesem Mittel der Anpassung gegriffen 
w ird 21), und zwar vor allem dann, wenn die Re
zession von inflationären Erscheinungen begleitet 
w ird. Die reale Aufrechterhaltung der wichtigsten 
nicht einschränkbaren Aufgaben führt dann zu er

1 7 ) 'V g l. R. W . R a f u s e  Jr.: C yc lica l B ehavior o f S tate-Local 
Finances, in: R. A . M u s g r a v e  (Hrsg.): Essays in F iscal Fed- 
eralism , 2. A u fl., W ashington 1967, S. 63 ff.

iß) Entsprechendes ga lt auch für d ie  Rezession 1966/67. Vgl. 
H. T i m m ,  a. a. O ., S. 444.

19) Ebenda, S. 443.

20) im Zug e d er S teuerreform en ist es den Ländern ab 1 .1 . 1974 
fre ig este llt w orden, in e ig en er Zustän dig keit G esetze über e ine  
V erkoppelung, Höchstsätze und d ie  G enehm igung von Ausnah
men zu erlassen. Auf e ine  bundesrechtliche Regelung w urde ver
zichtet. V g l. hierzu Institut „Finanzen und S teuern“ : Zur V er
koppelung und Begrenzung der R eals teuerhebesätze, Heft 107, 
Bonn 1975.

21) B e isp ie lsw eise 1974 w urden d ie  an d ie  schlechte G ew inn
situation angepaßten vierte ljährlichen  Vorauszahlungen durch
g le ichze itige  H ebesatzerhöhungen kom pensiert; vg l. Statistisches
Bundesamt: Realsteuervergle ich 1974, Fachserie L, Finanzen und 
Steuern , R e ihe 9, R eaisteuern, I. Realsteuervergle ich 1974, W ies
baden 1975, S. 14.

heblichen nominalen Zuwachsraten der Ge
meindeausgaben, so daß selbst bei weitestgehen
der Reduzierung der variablen Investitionsausga
ben noch eine beträchtliche Finanzierungslücke 
bleiben kann.

Wird die untere Grenze der möglichen Ausgaben
variationen erreicht und sind die Gemeinden we
der bereit noch in der Lage, sich zusätzlich zu 
verschulden, werden sie versucht sein, durch Ein
satz ihrer steuerpolitischen Aktionsparameter ihre 
Kassenlage zu verbessern. Die Erfahrungen der 
letzten Jahre zeigen, daß hierbei zunehmend auf 
d ie Lohnsummensteuer zurückgegriffen wird. 
Immer mehr Gemeinden haben sich zu einer Neu
einführung bzw. einer Anspannung ihrer Hebe
sä tze22) entschlossen, was in der gegenwärtigen 
Arbeitsmarktlage besonders bedenklich erscheint.

Die Aussage von, Timm über das Gemeindeverhal
ten in den Nachkriegsjahren ist also zu modifizie
ren: ln extremen Situationen dürfte auch auf der 
Einnahmenseite m it einer Paralle lpo litik der Ge
meinden zu rechnen sein. A llerdings kann man 
von einem asymmetrischen Einsatz der steuer
politischen Instrumente ausgehen. Aufgrund der 
kommunalen Haushaltsstruktur werden die Ge
meinden selbst bei besonders günstiger Aufkom
mensentwicklung nicht m it e iner Herabsetzung 
der Hebesätze reagieren können, es ist also eine 
R igidität der Hebesätze nach unten zu konsta
tieren.

Zwei Lösungsmöglichkeiten

Die Steuerschuldelastizität des kommunalen 
Steuersystems ist auch durch die Finanzreform 
und Steuerreformen nicht verringert worden. Der 
zeitliche Zusammenhang zwischen der Entwick
lung des kassenmäßigen Steueraufkommens und 
des Bruttosozialprodukts w ird durch auf die tech
nische Ausgestaltung zurückzuführende time-lags 
beeinträchtigt. Dabei kann die Unstetigkeit der 
kassenmäßigen Entwicklung verm indert, aber 
auch verstärkt werden.

Prinzipiell b leibt die Gefahr einer „fiscal perver- 
s ity“ erhalten, da die Gemeinden nicht in der 
Lage sind, aus eigener Kraft die „bu llt-in  flexlb il- 
Ity“ konjunkturgerecht zu nutzen.

Um eine Konterkarierung der Konjunkturpolitik 
der Zentralinstanzen und eine Verstärkung der 
Abweichungen vom Gleichgewichtswachstum zu 
verhindern, bieten sich zwei grundsätzliche Lö
sungsmöglichkeiten an:

□  Veränderung der Struktur des Gemelnde- 
steuersystems oder

22) Bei e inem  S p itzenheb esatz von 1000 %  und d e r Steuerm eß
zahl von 2 %o sind von den Unternehm en 2 %  d er Lohnsum m e 
als S teuer abzuführen.
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□  Einflußnahme der Zentralinstanzen auf das 
Gemeindeverhalten.

Umstrukturierung der Steuereinnahmen

Die konjunkturpolitische Zielsetzung erfordert, 
daß die Steuern mit hoher Aufkommenselastizität 
den Zentralinstanzen übertragen werden, die für 
die Wirtschaftssteuerung verantwortlich sind. Nur 
dann kann die „bu ilt-in  flex ib ility “ konjunkturge
recht genutzt bzw. können ihre unter Umständen 
destabilisierenden E ffekte23) durch diskretionäre 
Maßnahmen kompensiert werden. Bei einer Um
strukturierung der kommunalen Steuereinnahmen 
ist aber gleichzeitig für eine langfristige Aufkom
menselastizität von etwa eins zu sorgen, um dem 
wachstumspolitischen Ziel gerecht zu werden. Der 
Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats beim 
Bundesministerium der Finanzen24), der u.a. die 
Beteiligung der Gemeinden an dem Aufkommen 
der Mehrwertsteuer und den Ausbau der Grund
steuern vorsieht, würde diesen Forderungen am 
ehesten entsprechen. Der Vorteil dieses Lösungs
weges besteht darin, daß die Ursache des pro
zyklischen Verhaltens beseitigt wird, ohne die 
eigenverantwortliche Selbstverwaltung der Ge
meinden (Art. 28 Abs. 2 GG) einzuschränken.

Einflußnahme der Zentralinstanzen

Je größer die Aufkommenselastizität des kommu
nalen Steueraufkommens ist, um so dringlicher 
ist die Einflußnahme der zentralen Instanzen auf 
das kommunale Verhalten. Die Verpflichtungen, 
die das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz den 
Gemeinden auferlegt, und die in ihm enthaltenen 
Koordinierungsmöglichkeiten stellen nur Rahmen
vorschriften dar und erzwingen keine Orientierung 
der gemeindlichen Haushaltspolitik an gesamt
wirtschaftlichen Zielsetzungen. Solange das 
Finanzgebaren der Gemeinden überwiegend an 
einzelwirtschaftlichen, lokalen Gesichtspunkten 
ausgerichtet ist, müssen Bund und Ländern zu
sätzliche Steuerungsinstrumente an die Hand ge
geben werden.

Die Vorschriften des Stabilitäts- und Wachstums
gesetzes könnten dahingehend ergänzt werden, 
daß den Gemeinden die Kreditaufnahme ln 
konjunkturellen Abschwungsphasen erleichtert 
w ird 25). Eine stetige Ausgabenentwicklung setzt 
bei stark konjunkturreagiblem Steuersystem eine

23) V g l. W . A l b e r s :  D ie autom atische S tab iüsierungsw lrkung  
der Steuern — M öglichkeiten  und P rob lem atik  in der Bundes
republik Deutschland, in: Jahrbücher für N ationalökon om ie und 
Statistik, Bd. 180, 1967, S. 118 ff.

24) V g l. W issenschaftlicher B e irat beim Bundesm inisterium  der 
Finanzen: G utachten zum G em eindesteuersystem  und zur G e 
m eindesteuerreform  in der Bundesrepublik  Deutschland (Schrif
tenreihe des Bundesm inisterium s d er Finanzen, Heft 10), Bonn 
1968, S. 34 ff.

25) Eine Beschränkung der Kreditaufnahm e der G em einden in 
Aufschwungsphasen ist gem äß § 1 9  StW G m öglich („Schulden
deckel“).

antizyklische Schuldaufnahme voraus26), zu der 
die Gemeinden unter den gegenwärtigen institu
tionellen und wirtschaftlichen Bedingungen27) 
nicht in der Lage sind. Abhilfe könnte durch zins
lose Darlehen28) oder Konsolidierungsgarantien 
bzw. Zinszuschüsse29) des Bundes geschaffen 
werden.

Denkbar wäre es auch, die Anwendung der Vor
schriften zur Bildung von Konjunkturausgleichs- 
rücklagen auf die Gemeinden auszudehnen30). 
Damit diese Maßnahme nicht von Hebesatzerhö
hungen unterlaufen wird, könnte den zentralen 
Instanzen das Recht eingeräumt werden, den ge
samtwirtschaftlichen Erfordernissen zuwiderlau
fende Hebesatzvariationen zeitlich zu verschieben.

Verschärfung der finanziellen Lage

Abgesehen von den Konflikten, die sich mit den 
föderativen Zielsetzungen ergeben, entstehen bei 
den Alternativen des zweiten Lösungsweges alle 
Probleme, die im Zusammenhang mit der Anwen
dung des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes hin
reichend bekannt sind. Demnach ist der erste 
Lösungsweg eindeutig vorzuziehen.

Eine die hohe Aufkommenselastizität vermin
dernde Reform des Gemeindesteuersystems ge
währleistet aber noch nicht die kürzlich von der 
Bundesregierung geforderte aktive Mitwirkung 
der Gemeinden an der Konjunkturpolitik. Dazu 
dürfte es vielmehr erforderlich sein, die kommu
nale Finanzausstattung prinzipiell zu verbessern. 
Das zeigt sich an der Entwicklung des letzten 
Jahres. Trotz eines erheblichen Aufkommenszu
wachses sind die Investitionsausgaben gegenüber 
1975 wiederum real gesunken31), so daß die kon
junkturelle Erholung von den Gemeinden nicht 
mitgetragen wurde. Nach Verwirklichung der 
steuerpolitischen Pläne der Bundesregierung wird 
sich ohne kompensatorische Maßnahmen die 
finanzielle Lage der Gemeinden noch verschärfen. 
Eine Unterstützung der W irtschaftspolitik der Zen
tralinstanzen durch die Kommunen scheint damit 
ausgeschlossen.

26) E ine Verstetigung der laufenden Einnahm en kann auch durch 
einen antizyklischen Einsatz von Finanzzuw eisungen erreicht 
w erden. Vgl. dazu H. T i m m ,  a . a .O . ,  S. 457 f. Dagegen  
spräche, daß “in erster L in ie  d ie jen ig en  G em einden, bei denen  
d iese E innahm equellen  von großem  Gewicht sind, d ie  Last d ie 
ser M aßnahm en zu tragen hätten". (Sachverständigenrat zur Be
gutachtung d er gesam tw irtschaftlichen Entw icklung: A lternativen  
außenw irtschaftlicher Anpassung, Jahresgutachten 1968/69, Bonn 
1968, S. 85 f.)
27) Durch d ie  Neigung der G em einden, ihre Neuverschuldung an 
den erw arteten S teuereinnahm en auszurichten, w erden d ie  zy
klischen Schwankungen der kom m unalen E innahm en noch ver
stärkt. V g l. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesam t
w irtschaftlichen Entw icklung, a. a. O ., S. 84.
28) Vgl. F. N e u m a r k :  F iska lpo litik  und W achstumsschwan
kungen, W iesbaden 1968, S. 84.
29) V g l. Sachverständigenrat zu r Begutachtung der gesam tw irt
schaftlichen Entw icklung, a. a. O ., S. 87.
30) Vgl. Institut „Finanzen und S teuern“ : Zur Einbeziehung der 
G em einden in d ie  K onjunkturpolitik , Brief Nr. 144, Bonn 1974.
31) V g l. G em eindefinanzbericht 1977, in: D er Städtetag, N .F ., 
30. Jg ., 1977, Heft 1.
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